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Umsatzsteueroption – 

Vorsteuerberichtigung bei Umlaufvermögen 
      

 

Eine Vorsteuerberichtigung von Gegenständen des Umlaufvermögens (§ 12 Abs. 11 

UStG1994) nach § 12 Abs. 12 UStG 1994 hat generell nur in jenen Fällen zu erfolgen, 

in denen Gegenstände zugekauft wurden. Für selbst erzeugte Produkte ist die Vor-

steuerberichtigung grundsätzlich nicht durchzuführen. 

Eine Vorsteuerberichtigung ist darüber hinaus für zugekaufte Gegenstände des Um-

laufvermögens nur dann vorzunehmen, wenn im Zeitpunkt der Änderung der Verhält-

nisse die körperliche und wirtschaftliche Grundfunktion der Gegenstände durch die 

land- und forstwirtschaftliche Nutzung nicht bereits endgültig verloren gegangen ist. 

Beispiel: 

Ein bislang pauschalierter Land- und Forstwirt (§ 22 UStG 1994) wechselt mit 1.1.2014 

in die Regelbesteuerung. Im Jahr 2013 hat er folgende Gegenstände zugekauft: 

 100 Leergebinde (Weinflaschen); 

 50 kg Düngemittel; 

 70 Ferkel für die Schweinemast. 

Folgende Geschäftsvorgänge erfolgten bis zum 31.12.2013: 

 80 leere Weinflaschen werden gefüllt, davon werden 75 gefüllte Weinflaschen 

verkauft; 

 45 kg Düngemittel werden verbraucht, 5 kg verbleiben im Lager; 

 von den mittlerweile zu Jungsauen herangewachsenen Ferkeln, werden 60 ge-

schlachtet und verkauft. 

Lösung: 

 Leergebinde/gefüllte Weinflaschen: 

Die Flaschen verlieren durch das Füllen mit Flüssigkeiten ihre körperliche und 

wirtschaftliche Grundfunktion nicht endgültig. Der Landwirt kann eine positive 

Vorsteuerberichtigung für 25 Leergebinde geltend machen. 



  
 

 Düngemittel: 

Der Landwirt kann für die unverbrauchten 5 kg Düngemittel eine positive Vor-

steuerberichtigung vornehmen. Die übrigen 45 kg Düngemittel verlieren durch 

den Verbrauch endgültig ihre körperliche und wirtschaftliche Grundfunktion 

(auch wenn sie Eingang in ein zum 1.1.2014 im Betrieb noch vorhandenes 

land- und forstwirtschaftliches Erzeugnis gefunden haben) und unterliegen da-

her keiner Vorsteuerberichtigung. 

 Ferkel/Jungsauen: 

Der Landwirt kann für die im Betrieb verbleibenden 10 Jungsauen eine positive 

Vorsteuerberichtigung vornehmen, da sich die körperliche und wirtschaftliche 

Grundfunktion der herangewachsenen Jungferkel nicht endgültig geändert hat. 
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